
313

Amtsblatt

der

Königlichen Regierung zu Düsseldorf.
Stück z«.

Inhalt der Gesetzsammlung.
A S-ttz. 1t96. Das zu Berlin am 22. August 1872

ausgegebene 34. Stück der Gesetzsammlung enthält:

Nr. 8063. Verordnung, betreffend die Beseitigung

verschiedener in der Provinz Schleswig-Holstein zur

Hebung kommenden Gebühren nnd Diäten. Vom
22. Jull 1872.

Nr. 8064. Vertrag zwischen Preußen und Sach¬
sen wegen Herstellung einer Eisenbahn von Görlttz

nach Zittau. Vom 31. Dezember 1871.

Nr. 8065. Vertrag zwischen Preußen und Sach¬

sen wegen Herstellung einer Eisenbahn von Löbau

in nördlicher Richtung zum Anschlüsse an die Ber-

lin-Görlitzer Bahn. Vom 31. Dezember 1871.

Nr. 8066. Allerhöchster Erlaß vom 27. April

1872, betreffend die Ueberweisung der gesammten

Verwaltung des Veterinärwesens mit Einschluß der
Veterinärpolizei an den Minister für die landwirt¬
schaftlichen Angelegenheiten.

Nr. 8067. Allerhöchster Erlaß vom 12. August

1872, betreffend die Genehmigung des zwischen der

Heffischen Ludwigs- und der Frankfurt-Hanauer Eisen¬

bahngesellschaft unterm 27. Dezember 1862 abgeschlos¬
senen Fusionsvertrages und die Revision der der letzt¬
genannten Gesellschaft ertheilten Konzessionen.

Nr. 8068. Bekanntmachung, betreffend die der

Hessischen Ludwigs-Eisenbahngesellschaft ertheilte lan¬
desherrliche Konzession zum Bau und Betriebe der

Eisenbahnen von Frankfurt a M. resp. Mainz nach
Camberg. Vom 14. August 1872.

Verordnungen u Bekanntmachungen
der Centrai-Wehörden.

tÄAß. 1209. Abänderungen

des Post-Reglements oom 30. November
1871.

Das unterm 30. November 1871 erlassene Re¬

glement zu dem Gesetze über das PostWesen des Deut¬

schen Reichs vom 28. October 1871 erfährt folgende
Abänderungen, welche auf Grund der Vorschrift im

§ 50 des angeführten Gesetzes hierdurch zur öffent¬
lichen Kenntniß gebracht werden.

Im § 21, betreffend die Postmandate, treten als
Absätze XIV und XV hinzu:

Xt V. Es steht dem Absender frei, zu verlangen, daß

Ausgegeben zu Düsseldorf den 7.September 1872.

Jahrgang 187s.

das Postmandat und dessen Anlage nach ein¬

maliger vergeblicher Vorzeigung nicht an ihn
zurück-, sondern an eine andere Person wei¬

tergesandt werden soll. Dies Verlangen ist

unter Angabe der vollständigen Adresse dieser

Person durch den Vermerk „Sofort an X.
in 51." auf der Rückseite des Postmandats
auszudrücken.

XV. An Sonntagen und an gesetzlichen Feiertagen
findet die Vorzeigung von Postmandaten
nicht statt.

Der Reichskanzler.
In Vertretung: Delbrück.

Verordnungen u Bekanntmachungen
der Provivziat Behörden
1197. Durch das am 13. d. M. erfolgte

Hinscheiden des Jubilarius Pfarrer Krafft ist die

evangelische Pfarrstelle in Weeze, Synode Cleve,
erledigt worden, und wird durch Wahl der Gemeinde

nach Ablauf des Nachjahrs wieder besetzt werden.
Koblenz, den 20. August 1872.

Königliches Consistorium.

Verordnungen u. Bekanntmachungen
der Königlichen Regierung

R»AZ. 1195. Durch Erlaß vom 19. Februar d.J.

hat der evangelische Oberkirchen-Rath im Einverständ¬

nisse mit dem Herrn Minister der geistlichen rc. An¬

gelegenheiten genehmigt, daß für den Kirchenbau

der evangelischen Gemeinde in Königshardt
und Wals um er Mark eine einmalige Collekte in

den evangelischen Kirchen der Rheinprovinz
abgehalten werde und ist Seitens des Königlichen

Consistoriums zu Coblenz der Termin hierfür auf

den 15. Sonntag nach Trinitatis, den 8. Septem
der c. festgesetzt.

Wir weisen die Königlichen Steuercassen hier¬

durch an, die zur Ablieferung kommenden Collerten-

Erträge anzunehmen und an unsere Hauptcasse abzu¬
führen.

Von den Herren Landräthen erwarten wir die

Ertrags-Nachwersungen spätestens bis zum 15.

^ Düsseldorf, den 3V. August 1872. 1. V.-v. 713
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t'LZI. 1207. Ueb e r-
über den Standder gewerblichen und sonstigen Unlerstützungs-Kaisen

Namen

der

Kreise rc.

I Barmen . . .

2 Eleve ....

3 Crefeld, Stadt .

4 Crefeld, Land .

5 Düsseldorf, Stadt

6 Düsseldorf, Land

7
//

Duisburg. . .

8 Elberseld . . .

9 Essen ....

10 Geldern . . .

11 Gladbach . ". .

12 Grevenbroich. .

13 Kenipen . . .

14
,,

Lennep. . . .

15 Mettmann . .

16 Mörs . . .

17 Neuß . . .

18 Rees . . ". .

19 Solingen . ". .

Gewerbliche
Unter-

stützungs-
Kassen.

R. Sonstige
Kassen.

Anzahl

der

Kassen.

Durch¬
schnitts'
Anzahl

der Mit¬
glieder.

Ei n-

Jährlicher Gesammtbeitrag.

vV.
U.

lt.
n.
L.
4.
u.

u.

L.

L.

k.

L.

L.

L.
^1.
li.

v.

k.
L-.
ö.

ö.

L.

L.

lt.

Sumnra
Summa ö.

Hauptsumma

Borstehende Uebersicht bringen wir hiermi
HAI?»- 1WI. An Stelle des durch unsere Bekann
machung vom 24, v. M. bezeichneten Collektanten
Peter Greitmiann ist der August Lohrmaim mit Ab¬
haltung der Collrkte für den Bau einer katholischen

76
74
4
4

10
18
1

19
21
18
10
20
50

100
39
54
12
11

14
74
28

6
6
7

31
14
66
12
41

4
15
7
8
8
7

16
25

371
559

8084
14941

988
428

4641
12997

56
6878
4864
4155
2285
2802

15338
11202
9600

14308
12131

1478

1530
10709
6538

769
807
972

6394
5176

19541
1833

10881
275

4087
1287
1666
1858
736

2673
6789

a. der an der Kasse
theilnehmenden

Mitglieder.
Thlr. Sg.Pf

13727

1657

11345

107

12297

5768

66277

24808

56396

26549

1184

1672

10135

3963

71?

2522

5267

4721

23

26

10

5

21

20

12

1

19

8

18

7

23

20

13

18

9

b.
der Arbeitgeber.

Thlr, Sg.Pf.

186967

573

1571

6192

2989

30638

7701

27103

12635

592

752

3057

1114

344

1364

2005

798

83539
128658

249115 25 106453

18

15

12

8

23

13

7

20

4

15

11

10

28

26

19

9

11

9

4

3

2

4

1

II

3

6

5

10

15

930 ^ 212197
zu öffentlichen Kenntniß.

Kirche in Bruchhausen in den Kreisen Crefeld und
Duisburg beauftragt worden.

Düsseldorf, den 23. August 1872. 1. V. v. 682,
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ficht
am Schlüsse des Jahres 1871 im Regierungsbezirk Düsseldorf,

n a h m e.

o. an Eintrittsgelder
Einschreibegebühren,
Zinsen und sonstigen

Zuwendungen.
Thlr. Sgr. Pf.

Summa
der

Einnahme.

Thlr. Sgr. Pf,

Zahl der aus
der Kasse ver¬
pflegten und
unterstützten
Mitglieder.

Summa
der

Ausgabe.

Thlr. Sgr. Pf

Betrag des vorhan¬
denen Kassenvermögens

am Schlüsse des
Jahres 1871.

Thlr. Sgr. Pf.

2056 3 22751 12 7 3109 21339 14 24837 16 1
22844 20 3462 - 22300 27 6 50599 8 8

108 3 11 2338 28 2 211 2120 8 7 3461 5 2
892 24 F 100 1073 10 Z 2272 18 1

2808 10 4 15725 22 4 1327 14950 19 1 46889 5 5
— 13644 — 7 502 14511 .4 8 71350 11 8

!9 9 — 126 19 6 29 164 20 7 251 7 10
— -— — 4559 17 8 316 5340 26 9 22339 16 —

1543 28 — 20033 IS 7 2361 22310 —- 6 12113 9 6
— 14403 20, 9 833 15583 20 9 10928 8

'694 13 9 9452 13 2 836 7896 17 4 3380 27 7
— 5904 4 7 557 5837 13 4 17707 12 8

18375 16 3 115341 29 11 9586 102582 18 5 193324 8 5
— — — 27882 24 — 3739 26995 29 6 71258 28 10
3290 , — 9 35799 26 6 4465 36677 22 2 28686 3 3
— — — 23654 28 7 2490 23854 22 9 43685 5 2

15399 24 8 98899 2 11 22325 87253 22 7 120662 24 6
— - ' — — 2417 27 5 318 2172 10 9 7896 9 10

2331 4 357 1996 29 2 6948 23 4
3578 8 1 42763 18 1 4458 39112 16 5 33871 20 9
— — — 10213 3 2 550 9720 26 11 42405 27 7
248 20 9 2025 3 1 194 1790 3 9 2442 19 1

— , — , — 1762 8 2 168 2014 22 4 4744 10 7
411 1 —. 2836 5 2 764 2418 18 7 7722 23 5

— —. — 8276 6 11 703 8121 4 5 36050 5 4
1329 9 7 14521 29 1 1976 13834 19 15948 24 6
— — — 18555 24 8 786 18189 28 9 79358 25 —

565 24 10 5643 19 1 630 5567 26 1 4697 25 7
— —, — 22608 15 6 2426 23554 14 2 65305 8 9
189 12 4 1246 12 4 121 718 13 7 3044 13 5

— — 5542 20 — 318 5429 20 4 22043 5 2
216 24 11 4104 7 4 496 3364 19 9 2723 13 9

. . — — 1267 15 6 258 937 23 6 2678 24 9
' 799 5 10 8072 20 8 691 8894 2 6 5494 3 3

— — 2413 2 2 234 2455 13 1 5379 — 7
659 11 — 6179 10 4 520 7665 26 10 9828 12 2

l^' x? — — 22056 19 2 962 19781 28 10 89938 10 9

52293 15 3 407862 025 10 54149 378662 19 9 519380 23 8
— — — 211231

!
10 19079 209873 17 9 652390 13 5

— - 619094 9 ! ^ 73228 588536 7 6
! ^ 1172271

7 1

-^ugeroors, oen or. Auguzi
Verordnn»«?« u. NsksziNtmachuKge«

anderer Behörde«.
1>9ü. Vom 1. Septemberc. ab wird die

I. Personenpost von Anholt nach Cmpel

aus Anholt 6.50 Früh
abgefertigt werden.

Düsseldorf, den 29. August 1872. ^ ,

Der Kaiserliche Ober -Post-Director: Fried, c
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IST?. 1213. Die mit dem 1. d. Mts. in Wirk¬
samkeit getretene Postagentur zu Urdenbach steht mit
der Postexpedition in Benrath durch eine täglich
Lmalige Botenpost mit unbeschränkter Fahrpostbe¬
förderung in Verbindung.

Die gedachte Botenpost coursirt in nachstehender
Weise:

aus Benrath 9^ Vormittags, 4°» Nachmittags,
in Urdenbach 9^ »5 „

aus Urdenbach 7^« Früh, 3" „
in Benrath 7°» „ 4" „

Düsseldorf, den 3. Sept. 1872.
Der Kaiserl. Ober-Post-Director.

I. V.: Schmidt.
1161. Nachstehende Auszüge aus den bei dem Königlichen Landgerichte zu Elberfeld (Zuchtpolizei'

Kammer und Assisenhof) im I. Quartal 1872 ergangenen und rechtskräftig gewordenen Urtheile werden
hiermit bekannt gemacht.

I. Quartal 1872.

s:

8

Der Verurtheilten.

Name
und Vorname. Sl

Gewerbe. Geburts
ort. Wohnort. Verbrechen.

Datum
des
Ur.

theils.

W »z

ZSZ L

Endpunkt der
Untersagung der
Ausübung der

bürgerlichen
Ehrenrechte.

3
4

5
k
7

8
9

10
11

12
13

14
15
16
17

Eisendrath, Friedr.

Sieper, Eduard

Dewitz, Friedrich
Meyer, Wolf

Hoffmann, August
ürten, Heinrich

Viebahn, Friedrich

Kreienberg, August
Glaesener, Peter
Schemann, August
Gcrlach, Friedrich

Eifert, Abraham
Hengsten, Friedrich

Pickhardt, Wilhelm
Hesse, Jos. Gustav
Mahutka, Karl
Benninghof, Jul.

33

33

35
55

57
61
38

40
44
27
36

22
18

59
31
50

Weber

Feilen¬
schmied.
Colport.
Hdlsm.

ohne.
Kordeldr.

Stein¬
brecher.

Schlosser.
Färber.

Uhrmach.
Riemen¬
dreher.

Tagelhn.
^eilen-

auer.
Tagelhn.
Gummir.
Tagelhn.

26! Kutscher

Elberfeld

Remscheid.

Elberfeld
Neviges Mörs

Elberfeld
Barmen.

Diebstahl

Betrug

dto.
Unterschlg.

Diebstahl

»f

Elberfeld
Remscheid.

Kürten
Elberfeld
Lennep
Barmen

1871 I
17-Mai3Mon.
17.Jun!
4. Okt. 3 „

22.NV. 3
18.Okt.
1872

3lJan.
14Mrz.
14Mrz.

31Jan.
7.Febr.
10. ,.

18 Nölle, Friedrich
19 Grübener, Karl

Schmitz, Friedrich
Klein, Wilhelm

20
21
22>Brill, Otto'

23 Schmitz, August
24 Bolthaus, Wilh.

25
26

27
28

Lohmann, Casper
v. Hagen, gt. Lan-
genkamp, Louis. 38

Kahler, Karl. 31
Köster, Frd. Wilh. 27

Elberfeld, den

48
40

2828
18

37
30

37

Weber !
Riemen- >

dreherges.
dto.

Hdlsm.
Buchbd.-
Gehülfe.
Bandwir.
Anstreich-

geselle
Goldarb.
Fbrkarb.

dto.
Färber.
24. August

Erkrath
Barmen

Äff sen.
Diebstahl

Elberfeld

dto.
Barmen

/,
/f

21. .,
14. Mz.
28. „
9- „

23. ,.

23Jan.
27Jan.

27. „
27. „
31. „

31. „
3. Feb.

1 Jahr

1 „
1 „
2 „

2 „
1
3Mon.
3 „

18 „
1 Jahr 2

1 Jahr

^2
18 M/2
2 Jahr! 2

Wechs.-Fäl.
aub

1872.

dto.
dto,

7. „ lJ.Gf.
7. „ 5J-Z».

Der Ober-Prokura

2JZch.

II. Gf
1 „
18M.„

1 I-
SJ-Zch.

18M.
5J.

Jahr

,/

//

//

//

ff
f/

1./5.72 bis1./5.73

10./5.72 10./5.73

7./7. 72 7./7. 73
28-/3.73 L8./3.75

31./1.73 31 ./I. 75
14.13.73. 14./3.75
14./3.74 14./3.76

31./1. 74 31./1. 76
7./2. 73. 7/.2.75
10./5.72 10/5.73
10./5. 72 10./5. 73

10./8.73 10./8.75
21./2.73 21./2.75

14./3.73 14./3.75
23.Z3.74 28-/3.76
9./9. 73 9./9. 75
27./3.74 27.s3.76

23./1.74 23.1/. 79
27./1.74 27./1.76

27./1.73 27.11.74
27.11.73 27 /1.74
31./7.73 31.j7.75

31./1.73 31./1. 74
3./2. 77 3/2.82

5./8. 73 5./8. 75
7./2. 77 7./2. 82

1 „ 7./2. 73 7./2. 74
5 „ 7.-2. 77 7./2.82
or: gez. Eb ermaier.
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1200. Dem Invaliden Friedrich Müller in
Oberbilk wohnhaft, ist angeblich im Jannar d. Js.
sein Civilversorgungs-Sche'm abhanden gekommen und
werden hierdurch die Behörden gewarnt, auf die
eventuelle Benutzung des Scheines seitens eines An¬
deren aufmerksam sein zu wollen, und falls der czu.
Schein ermittelt werden sollte, denselben jedenfalls
hiesiger Stelle gefälligst abliefern lassen zu wollen.

Düsseldorf, den 31. August 1872.
Königliches Bezirks-Commando des 2 Bataillons

(Düsseldorf) 4. Westfl. Landwehr-Regiments Nr. >7.
1211. Königliche landwirthschaftliche

Akademie Proskau in Schlesien.
Verzeichniß der Vorlesungen, praktischen

Uebungen und Demonstrationen im
Winter-Semester 1872—73.

Beginn: 15. Oktober.
I. PhilosophischePropädeutik (Psychologie),Pro¬

fessor I)r. Heinzel.
II. Nationalökonomie, Dr. Jannasch.

III. Landwirthschaftliche Disciplinen: 1. Schaf-
zucht und Wollkunde, Geh. Reg.-Rath vr. Settegast.
2. Vergleichendes Exterieur der Hausthiere, derselbe.
3. Unterweisung im Klasfificiren und Zutheilen der
Schafe, im Bonitiren und Sortiren der Wolle, der¬
selbe. 4. Pferdezucht und Pferdehandel, Professor Dr.
Dammann. 5. Schweinezucht, derselbe. 6. Rindvieh¬
zucht, vr. Crampe. 7. Allgemeine Ackerbaulehre, der¬
selbe. 8. Landwirthschaftliche Buchführung, Rech¬
nungsrath Schneider. 9. Spezieller Pflanzenbau,
Administrator Schnorrenpfeil.

IV. Forstwirthschaftliche Disciplinen: Forsttaxa¬
tion und Forstbenutzung, Oberförster von Ernst.

V. NaturwissenschaftlicheDisciplinen: 1. Unor¬
ganische Experimental-Chemie, Professor Dr. Krocker.
2. Chemie der Düngemittel, derselbe. 3. Analytische
Chemie mit Uebungen in landwirthschaftlich-chemischen
Arbeiten im Laboratorium, derselbe. 4. Experimental-
Physik, Professor Dr. Pape. 5. Anatomie, Physiologie
und Geographie der Pflanzen, Professor Dr. Heinzel.
6. Physiologie der Hausthiere, Professor Dr. Hensel.
7. Allgemeine Zoologie, derselbe. 8. Physiologische
Experimental-Chemie, I)r. Weiske. 9. Geognosie, vr.
Grüner. 10. Bodenkunde, derselbe. II. Krankheiten
der Kulturpflanzen, Dr. Sorauer.

VI. Oekonomisch-technische Disciplin: Technologie,
Dr. Friedländer.

VII. Thierheilkunde: 1. Anatomie der Hausthiere,
Professor vr. Dammann. 2. Geburtshilfe mit Uebun¬
gen am Phantom, derselbe. 3. Veterinär-klinische
Demonstrationen, derselbe. 4. Hufbeschlagkunde,der¬
selbe.

VIII. Aus der Baukunde: Landwirthschaftliche
Baukunde, Baurath Engel.

X. Mathematik, Professor Dr. Pape.
Lehr Hilfsmittel.

Der Unterricht wird, wie aus dem Lehrplane er-
l ellt, durch Demonstrationen, praktische Uebungen und j

Excurstonen erläutert. Hierzu dient zunächst die ge¬
summte Gutswirthschaft mit circa 4000 Morgen Areal,
aus mannigfaltigsten Bödenarten und Grundstücken
bestehendund in 9 Rotationen bewirthschaftet. Werth¬
volle Viehbestände, verschiedenen Nacen angehörig,

j tragen zur Veranschaulichung der Lehre von der Thier¬
zucht bei. Die technischen Betriebsanlagen der Guts¬
wirthschaft, wie Brennerei, Brauerei, Ziegelei erläu-

j tern die technologischenVorträge.
^ Als weitere Lehrhilfsmittei dienen:

Die Versuchswirthschaft und Versuchs - Station ;
der botanische Garten; das pomologische Institut
und das Arboretum; die Anatomie; der Kranken¬
stall; das chemische und pflanzenphysiologischeLabo¬
ratorium, beide für praktische Arbeiten der Studi-
renden eingerichtet; das landwirthschaftliche Mu¬
seum mit dem Modell-Cabinet und den Woll- und
Vließ-Sammlungen; das zoologischeCabinet; die
Bibliothek und das Lesezimmer.'

Zur Erläuterung der forstwirthschaftlichen Vor¬
träge dient das 20,000 Morgen umfassende Forst¬
revier.

Praktische Curse und Praktikanten-
Station.

Für die praktische Erlernung der Spiritus- und
bairischen Bier-Fabrikation in besonderen Cursen ist
Vorsorge getroffen.

Zur Erlernung der praktischen Landwirthschaft
ist durch die mit der Akademie in Verbindung ge¬
brachte Praktikanten-Station Gelegenheit geboten.
Angehende Landwirthe finden gegen Entrichtung
einer Pension in dem Hause des Administrators in
Proskau und des Wirthschafts-Jnspectors auf dem
Departement Schimnitz Aufnahme; sie werden von
ihren Lehrherren mit dem Betriebe der Landwirth¬
schaft vertraut gemacht und in der Gutswirthschaft
praktisch beschäftigt.

Aufnahme der Akademiker. Honorar-
Zahlung. Sonstige Einrichtungen der

Aka demie.
Die Aufnahme erfolgt nach schriftlicher oder

mündlicher Anmeldung beim Director. Die Akademie
verlangt von den Studirenden Reife des Urtheils und
Kenntnisse in dem Maße, um akademischen Vorträgen
ohne Schwierigkeit folgen und daraus den rechten
Nutzen ziehen zu können. Vorausgegangene, wenig-
tens einjährige praktische Thätigkeit im Landwirth-
chaftsbetriebe ist zum Verständniß der Vorträge er-
orderlich. Der Cursus ist zweijährig, der Studirende

verpflichtet sich bei seinem Eintritt jedoch nur für das
laufende Semester.

Gegen ein monatlich zu entrichtendesLehrhonorar
können junge Landwirthe, deren Verhältnisse ihnen
den Aufenthalt an der Akademie während eines
vollen Semesters nicht gestatten, als Hospitanten zu¬
gelassen werden. ,

Es beträgt das Eintrittsgeld 6 Thaler, das
Studien-Honorar für jdas erste Semester 40 -ryaln,



für das zweite 30 Thaler, für das dritte 20 Thaler,
für das vierte und jedes folgende Semester 10

Thaler.
Beim Schluß eines jeden Semesters finden Ab¬

gangsprüfungen statt. Um zur Prüfung zugelassen
zu werden, muß der Studirende vier Semester auf

der Akademie absolvirt haben. Die Zeit seines Stu¬

diums an einer andern Hochschule kommt dabei in
Anrechnung.

Die Gesammtkosten des Aufenthalts an der Aka¬

demie mit Einschluß des Studien-Honorars betragen

unter Voraussetzung einer mäßigen Sparsamkeit im

ersten Jahre circa 300 Thaler, im zweiten Jahre

circa 250 Thaler. Bei größerer Einschränkung ge¬

lingt es, mit 200 Thalern jährlich auszukommen.

Logis und Kost nehmen die Akademiker nach freier

Wahl in den Privathäusern und den Speisewirth¬

schaften des Ortes Proskau.

Nähere Nachrichten über die Akademie, deren

Einrichtungen und Lehr-Hilfsmittel enthält die bei

Wiegandt und Hempel in Berlin erschienene und durch

alle' Buchhandlungen zu beziehende Schrift: „Die
Königliche land wirths chaftliche Akademie

Proskau"; auch ist der unterzeichnete Direktor

gern bereit, auf Anfragen weitere Auskunft zu er¬
theilen.

Proskau, den 12. August 1872.

Der Director der Königlichen landwirthschaftlichen
Akademie:

Geheimer Regierungs-Rath I)r. Settegast.1193, DaS Königliche pomologische
Institut zu Proskau.

Das Königliche pomologische Institut zu Pros¬

kau, welches den Zweck verfolgt, durch Lehre und

Beispiel die Gärtnerei, besonders die Nutzgärtnerei,

und namentlich den Ostbau zu fördern, vereinigt zu

diesem Zweck vorläufig folgende Abtheilungen :

1. Gartenbauschule (Lehranstalt für Nutzgärt¬
nerei) ;

2. Höheren Kursus für Gärtnerei und Pomologie;

3. Lehrcursus für Lehrer, Obstgärtner und Obst-
Wärter.

Der Unterricht in der Gartcnbauschule umfaßt:

a) Begründende Fächer: Botanik (Ana¬
tomie, Morphologie, Physiologie Geographie,

Krankheiten der' Pflanzen, mikroskopische
Uebungen rc), Chemie, Physik, Mineralogie,

Zoologie, Mathemathik und Rechnen;

b) Hauptfächer: Allgemeiner Pflanzenbau,

Obstcultur, insbesondere Obftbaumzucht, Obst¬
baumpflege, Obst-Treiberei, Obstkenntniß (Po¬

mologie), Obstbenutzung, Lehre vom Baum¬
schnitt, Weinbau, Gemüsebau und Treiberei,

Gehölzzucht, Landschaftsgärtnerei, Plan-

und Früchtezeichnen, Feldmessen und Nivel-
liren;

e) Nebenfächer: Buchführung, Seidenbau
mit Drmvnstratiouen.

Der Kern der Anstalt ist die Gartenbauschule;

die vollständige Absolvirung des Cursus in derselben

erfordert zwei Jahre. Die in diese Abtheilung auf¬

zunehmenden jungen Leute, sie mögen ihre Lehrzeit in

der Anstalt beginnen oder — was allerdings zu wün¬

schen ist — schon gärtnerisch vorgebildet sein, haben

das Zeugniß beizubringen, daß sie mindestens V»
Jahr in der Tertia eines Gymnasii oder einer zu

Abgangs-Prüfungen berechtigten Realschule mit Nutzen

zugebracht haben. Vermögen sie das nicht, so müssen

sie sich durch ein an dem Institute abzulegendes Ten-
tamen über den genügenden Grad ihrer Vorbildung
ausweisen.

Diejenigen, welche den höheren, ebenfalls zwei¬

jährigen, Lehrcursus absolviren wollen, müssen das

Zeugniß beibringen, daß sie mindestens ^/2 Jahr in
der Secunda eines Gymnasii oder einer Realschule

erster Ordnung zugebracht haben. Sie hören die

Fachwissenschaften am pomologischen Institute, die

begründenden Wissenschaften an der landwirthschaft¬
lichen Akademie in Proskau. In dem Lehrcursus
für Lehrer, Baumwärter und Baumgärtner werden

hauptsächlich die beim Obstbau vorkommenden Mani¬

pulationen erläutert, gehandhabt und geübt werden.
Der Cursus währt 14 Tage bis 3 Wochen.

Außerdem wird Gärtnern und Gartenbesitzern

in vorgerückten Jahren Gelegenheit gegeben, die Un¬

terrichtsmittel des Instituts zu benutzen. Die Be¬

dingungen wird der Director mitzutheilen bereit sein.

Die Zöglinge der Gartenbäuschule wohnen in
der Anstalt, werden in ihr beköstigt und unterrichtet.

Alle übrigen in der Anstalt Verweilenden, insbeson¬
dere auch die Theilnehmer am höheren Cursus neh¬

men Wohnung und Kost nach freier Wahl im Orte
Proskau.

Das Lehrhonorar beträgt:

Für die Zöglinge der Gartenbauschulc:
für das erste und zweite Semester je . . 30 Thlr.

für das zweite und dritte Semester je. . 20 „

für das vierte und fünfte Semester je. . 15 „

Für dieT heilnehmer am höherenCursus:

für das erste Semester 40 Thlr.

für das zweite Semester ...... 30 „

für das dritte und vierte Semester je . 20 „
Außerdem haben die Zöglinge der Gartenbau¬

schule halbjährlich prasnameiaiicko 7^/s Thlr. für

Wohnung, Heizung, Bett u. f. w. zu entrichten. Für

die Beköstigung zahlen sie nichts, sie sind dagegen
verpflichtet, in den für die praktische Beschäftigung
bestimmten Stunden die ihnen angewiesenen Arbeiten

ohne Entschädigung zu verrichten.
Den Lehrern, Zöglingen der Seminarien, Baum¬

gärtnern und Baumwärtern wird der Unterricht

unentgeltlich ertheilt. Die Anmeldungen zur Auf¬

nahme in das pomologische Institut' haben unter
Beibringung der Zeugnisse schriftlich oder mündlich

bei dein unteneich'neten Director' zu erfolgen. Der¬

selbe ist ach bereit, auf portofreie Anfrage weitere
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Auskunft zu ertheilen

Proskau, im August 1872.
Der Director des Königlichen pomologischen Instituts.

Stoll

H'SSÄ Instruktion

für die concessionirten Markscheider im
Distrikte des Oberbergamtes zuDortmund.

Auf Grund des Z 6 der allgemeinen Vorschriften
für die Markscheider im Preußischen Staate vom 21.

Dezember 1871 wird den concessionirten Markscheidern
im Bezirke des Oberbergamtes zu Dortmund folgende
Instruktion ertheilt:

s 1. Der Markscheider hat sich die zur Aus¬

übung seiner Geschäfte erforderlichen Instrumente an¬

zuschaffen und solche in gutem Zustande zu erhalten;

dieselben müssen zweckentsprechend eingerichtet sein.

Die Nichtigkeit der Ketten und Stäbe ist nach

einem gee'chten Metermaße zu prüfen.
Orientirungslinien.

Z 2. Zur Vermeidung der bei den Operationen
mit dem Compaß aus den periodischen Abweichungen

der Magnetnadel entstehenden Fehler ist vom Mark¬

scheider darauf hinzuwirken, daß für jedes größere

Bergwerk eine Orientirungslinie festgelegt wird, welche
von einem angemessen zu wählenden und zu fixiren-

den Standpunkte aus durch Kirchthürme, Dreiecks-

Punkte der Landestriangulation und ähnliche Ge¬

genstände zu ermitteln und zugleich derart zwischen
zwei näher gelegenen Punkten festzulegen ist, daß

selbige nicht allein für die mit Dioptern und Fern¬
röhren versehenen Instrumente, sondern auch bei der
Anwendung des gewöhnlichen Hängezeuges zur Be¬

obachtung der Streichrichtung benutzt werden kann.

Kann der Markscheider die Herstellung der Orien¬

tirungslinie bei der Grubenverwaltung nicht erwirken,

so hat er dem Oberbergamte davon Mittheilung zu
machen.

Unmittelbar vor oder nach jeder größeren Messung

ist das Streichen der Orientirungslinie zu ermitteln

und im Winkelbuche zu vermerken.

Ausführung der Messungen.

§ 3. Bei der Aufnahme und Nachtragung von
Grubenbauen müssen alle Grund und Sohlenstrecken

stets markscheiderisch aufgenommen werden, ingleichen

alle ansteigenden und abfallenden Vorrichtungsbaue,

als Diagonalen, Bremsberge, schwebende Strecken

und alle oberen Oerter da wo die Anfertigung eines

Spezial-Grundrisses erfolgen soll.

Wird als Spezialriß der flache Riß genommen,

was bei allen über ud Grad geneigten Lagerstätten

zulässig ist, so genügt das Ziehen der oberen Oerter

mittelst der Kette, jedoch müssen die Diagonalen mit¬

telst seigerer und söhliger Winkel behufs Ermittelung

des wahren Ansteigens aufgenommen werden.

§ 4. Während des Ziehens hat der Markscheider

auf die zu einer vollständigen Darstellung des Gru¬

bengebäudes gehörigen Gegenstände und Verhältnisse,

als: Störungen und Verwerfungen, Veränderungen

im Fallen und Streichen der Lagerstätten und Ge-
birgsarten, abgehende Trümmer und Veränderungen

in der Erzsührung bei metallischen Bergwerken, Be
schaffenheit des Gesteins in den Querschlägen behufs
Anfertigung von Querprofilen zu achten und die Be-

odachtungen darüber nebst den Observationen im
Winkelbuche zu notiren.

Bei Aufnahmen und Nachtragungen von Gruben¬

bauen ist der Endpunkt des Zuges mittelst eines Holz

täfelchens zu bezeichnen, welches als Inschrift das
Datum des Zuges nach Monat und Jahr oder wenn

dies nicht ausreicht, auch nach dem Tage trägt.
Andere während des Ziehens gemachte Zeichen er¬

halten zwar diese Inschrift nicht, müssen aber sach¬
gemäß gewählt und im Winkelbuche so genau be¬

schrieben werden, daß eine spätere Verwechslung un¬
möglich ist.

Da bei etwaigen Währzügen von solchen Zeichen
ausgegangen wird, so hat der Markscheider sie ent¬

weder selbst zu schlagen, oder in seiner und des für
die Conservirung der Markscheiderzeichen verantwort¬

lichen Beamten Gegenwart schlagen zu lassen.

§ 5. Nivellir Arbeiten dürfen, wenn solche in

der Grube geschehen und von geringer Bedeutung
sind, mit dem Gradbogen ausgeführt werden. Bei

größerer Ausdehnung sind nur Nivellir-Jnstrumente

(mit Fernrohr und Libelle) zulässig.

Für alle Profile ist eine Normal-Horizontale
durch den Pegel zu Amsterdam zu legen.

Winkelbücher.

Z 6. Die während des Messens gemachten Ob¬

servationen und Bemerkungen trägt der Markscheider
in das chronologisch geordnete Winkelbuch ein.

Gefüllte Winkelbücher dürfen nicht vernichtet,
sondern müssen in der Registratur des Markscheiders
aufbewahrt und in deren Repertorium vermerkt
werden.

Den Observationen wird im Winkelbuche vor¬
angestellt :

a Datum, Ort und Zweck des Zuges,
b) Bezeichnung des Instrumentes,

a) das beobachtete Streichen vorhandener Orienti¬
rungslinie».

Berechnung der Züge.

§ 7. Die Berechnung der Züge geschieht in der

Regel im Winkelbuche selbst. Bei Compaßmefsungen

werden Sohlen und Seigerteusen aus bewährten
Tabellen entnommen.

Bei anderen Messungen ergiebt sich die Berech'

nung wie beim Nivelliren mit hydrostatischen Instru¬
menten, entweder von selbst, oder sie erfolgt trigono¬

metrisch.

Handelt es sich um Ermittelung von Seiger¬

höhen, so ist am Schlüsse das Facit zu ziehen und

unter den Observationen in Worten zu vermerken.

Ebenso wird bei Angaben, bei Ermittelung der Lage

von Punkten gegen feste Tagesgegenstände und der¬

gleichen das Resultat der Zulage im Wmkelbuche



ausgedrückt. ^ .
Observatronsbucher.

« 8. Zu den für die Reinschriften derObserva-
tionen dienenden Observationsbüchern sind den Mes¬
sungen entsprechend eingerichtete gedruckte Formulare
zu benutzen. -

Anfertrgung der Zulagen.
z 9. Zur Anfertigung der Zulage mittelst der

Zulegeplatte darf nur der bei der Aufnahme benutzte
Coinpaß oder ein Zulegetransporteur benutzt werden.
Auf der Zulage muß außer der Orientirungslinie
stets der Meridian der Lokalität verzeichnet sem.
Auszeichnung und Beschreibung derPIäne.

Die verjüngten Maßstäbe.
§ 10. Hinsichtlich der bei Schacht- und Durch-

schlags-Angaben zu liefernden Zeichnungen, sowie der
Grubenbilder und sonstigen Riste wird auf § 11 der
allgemeinen Vorschriften für die Markscheider vom
21. Dezember 1871 verwiesen.

Die daselbst genannten Reinzeichnungen gehen
in Ermangelung anderer Absprache an den Auftrag¬
geber über, die Brouillons- resp. Fundamentalriste
bleiben in dem Verwahrsam des Markscheiders.

Die sorgfältige Anfertigung und Erhaltung der
Fundamentalriste, zu welchen nur einzelne Bogen des
besten Papiers zu benutzen sind und welche weder
aufgerollt, noch auf Leinwand gezogen, noch mit
Einfassungen versehen, noch auch eingeheftet werden
dürfen, wrrd dem Markscheider besonders zur Pflicht
gemacht. Die Aufbewahrung ist nur in verschließ¬
baren Schubladen und Schränken, der möglichst zu
vermeidende Transport nur in hinreichend großen
und starken Mappen gestattet.

Die Benutzung der Fundamentalrisse bei den
Arbeiten im Reviere ist dem Markscheider untersagt.
Die Zulage der Aufnahme und die Nachtragung der
Grubenbilder muß auf dem Fundamentalriste vorge¬
nommen und von diesem auf die Gebrauchsriste über¬
tragen werden. Nimmt ein Bergbautreibender einen
anderen Markscheider an, so ist der Fundamentalriß
nebst allen anderen im Interesse und für Rechnung
des Werks gefertigten Risten, Zeichnungen, Büchern
und sonstigen Schriftstücken an diesen abzugeben.

Fundamentalrisse von auflässig gewordenen Gru¬
ben sind mit den zugehörigen Observationen an den
Nevierbeamten abzuliefern.

Das zweite Exemplar des Grubenbildes, welches
bei dem Revierbeamten aufbewahrt wird, ist auf
Kosten des betreffenden Bergbautreibenden anzuferti¬
gen, nachzutragen und erforderlichen Falls zu com-
pletiren.

8 11. Alle Zulagen, Pläne und Risse müssen
den Titel, den angewendeten Maßstab, den Namen
des Anfertigers und das Datum der Anfertigung er¬
sehen lassen.

Bei Nachtragungen ist der Name des Nachtra¬
genden und das Datum der Nachtragung zu ver¬
merken.

s 12. Auf grundrißlichen Darstellungen ist der
Meridian und die etwaige örtliche Orientirungslinie
zu bezeichnen.

Werden Pläne aus größeren Kartenwerken —
den sogenannten Hauptgrundkarten — copirt oder
extraHirt, welche mit Netzlinien parallel und recht¬
winklig zu dem Cölner Meridian überzogen sind, so
erhalten dieselben außer dem örtlichen Meridian und
Orientirungslinien auch die Netzlinie d.r Kartenwerke,
um spätere Erweiterungen möglich zu machen. Diese
letzteren Netze sind in Entfernungen von 200 Meter
in feinen rubinrothen Linien zu legen. Alle Zeich¬
nungen sind auf mit Nessel unterklebtem Zeichnen¬
papier — mit Ausnahme der nur einmal dienenden
Zulagen von Schacht- und Durchschlags-Angaben —
Grubenbilder nach den dafür besonders angegebenen
Vorschriften zu liefern. Gerollte Risse werden außer¬
halb an beiden Seiten beschrieben und erhalten einen
Umschlag von festem Papier mit gleicher Bezeichnung.

8 13. Die anzuwendenden verjüngten Maßstäbe
sind:

-r) für Muthungskarten 1:8000 der wahren Größe;
l>) für Verleihungsrtsse und zwar:

«. für diejenigen Muthungen, welche in den
Regierungsbezirken Arnsberg und Düsseldorf
liegen — 1:3200;

st. für diejenigen Muthungen, welche im Regie¬
rungsbezirke Minden, Münster und dem zum
hiesigen Oberbergamtsbezirk gehörigen Theil
der Provinz Hannover liegen, 1 : 6400 der
wahren Größe.

Verleihungsriste sind mir einem dem allgemeinen
Kartensystem entsprechenden Netze zu überziehen.

Grubenbilder.
§44. Die Grubenbilder werden in Platten an¬

gefertigt und in hinreichend starken, auf Kosten der Gru¬
ben zu beschaffenden Mappen aufbewahrt.

Zu einem vollständigen Grubenbilde gehören in
der Regel mindestens, und falls nicht das Oberberg-
Amt nach den örtlichen Verhältnissen Ausnahmen
zuläßt,

s) der Situations- und Hauptgrundriß im Maß¬
stabe von 1: 1600, welche die Tages-Situation
in Verbindung mit den Grundstrecken, Quer¬
schläger:, Lichtlöchern und Luftschächten bei Stol¬
lengruben und so viel Tiefbausohlenstrecken und
Querschläge darstellt, als unbeschadet der Deut¬
lichkeit möglich ist;

k) Hauptgrundrisse der einzelnen Bausohlen bei
Tiefbaugruben im Maßstabe 1 : 1600;

(!) Spezialriste von dem Baue der einzelnen Flötze
(oder Lagerstätten) in den verschiedenen Bau¬
sohlen im Maßstabe 1 : 800.

Bei allen unter 60 Grad geneigten Lager¬
stätten sind Grundriste anzufertigen; bei den
übrigen genügen im Allgemeinen flache oder
Seiger-Riste, jedoch sind alle diejenigen Betriebe,
Welche an Markscheiden und die zur Sicherung



der Gruben sowohl als der Tagesgegenstände

angeordneten Sicherheitspfeiter gelangen, grund¬
rißlich darzustellen,

ck) Quer- und Längenprofile im Maßstabe 1: 800

und nur bei sehr regelmäßigen Verhältnissen1:1600.

Sämmtliche zum Grubenbilde gehörigen Nisse

erhalten ein dem allgeimeinen Kartensystem entsprechen¬

des Quadratnetz; die einzelnen Platten eine Größe
von 400 Quadraten der Hauptgrundkarte und ver¬

hält sich die Breite zur Länge wie 18 : 25.
Die Ränder der Platten sind in der Regel parallel

den Netzlinien zu legen; wenn es jedoch die Lage der

Baue zweckmäßig erscheinen läßt, so kann diese Paral¬
lelität verlassen und das Netz schräg gelegt werden,

so daß die Hauptausdehnung des Grubenbaues der

Längsrichtung der Platten entspricht.
Jedem Grubenbilde muß ein vollständiges und

übersichtliches Jnhalts-Verzeichniß beigegeben werden;

außerdem auch noch Uebersichtsblätter bei größeren

Sp'ezialrissen der einzelnen Flötze resp. Lagerstätten.

§ 15. Hinsichtlich der Auszeichnung der Risse

gelten folgende Vorschriften:
I. Für Grubenbilder,

a) Auf den Situations- und Hauptgrundrissen
werden sämmtliche Gegenstände der Tages-

Situation in schwarzer Manier, unter Zu-

grudelegung der bei dem Königlichen Oberberg¬
amte einzusehenden Bezeichnungsweisen für die
Kulturarten u. s. w.; dagegen die Grubenbaue

und Grubenfelder farbig dargestellt.

Häuser werden schwarz schraffirt mit grauem
Schatten; Gebäude der Bergwerke und andere

industrielle Etablissements karminroth angelegt;

Hecken und andere Begrenzungen durch graue,

Gemeinde- und sonstige politische Grenzen durch

farbige Striche hervorgehoben,

k) Auf diesen, wie auf allen anderen Grundrissen

werden bezeichnet:

Schurfpunkte schwarz, umgeben von einem

Kreise mit Punkten;

kleinere Schächte schwarz, größere (mit der

Eintheilung der Schachtscheibe in Trümme) grau

und dunkelgrauer Schatten, Stollenmundlöcher
durch das Zeichen Stollen- und andere

Röschen dunkelgrün; erschürfte Steinkohlenflötze

und deren Ausgehendes mit gestrichelten schwar¬

zen Linien und gelber Farbe;

Eisenstein- und andere mineralische Lager¬
stätten mit ausgezogenen Linien und zinnober¬

rother Farbe; Sprung- und Verwerfungsklüfte

mit gestrichelten schwarzen Linien und gelblich¬
rother Farbe;

Betriebe in der Falllinie der Lagerstätten

(tonnlägige Schächte, Bremsberge, schwebende
Strecken, Ueber- und Abhauen), sowie alle stär¬

ker als Diagonalen, steigenden (oder fallenden)

Betriebe grau mit dunkelgrauem Schatten.

Alle anderen Grubenbaue (Grund- und Soh¬

lenstrecken, obere Oerter, Querschläge rc. :c.)

erhalten auf und über Stollensohlen karmin¬

rothe, der Wettersohle (Reservesohle an der

unteren Grenze der Sicherheitspfeiler) himmel¬
blaue,

der I. Tiefbausohle zinnoberrothe,
„ II- „ gelbgrüne,

» III. „ kastanienbraune,
„ IV. „ citronengelbe,
- V- grasgrüne,

„ VI. „ violette,

„ VII. „ rothbraune Farbe,

nach der bei dem Königlichen Oberbergamte
einzusehenden Farbentafel.

Sumpfstrecken erhalten die Farbe der Sohlen.

Auf Grubenbilder mit abweichender Farben¬
gebung ist von der nächsten neuen Sohle an die

vorstehende Farbentafel zur Anwendung zu
bringen.

Alle Betriebe im Gestein (Querschläge, Aus¬

richtungsstrecken in Verwerfungsklüften', in ver¬
drückten Lagerstätten oder in tauben Mittein)

erhalten grauen Tuschschatten, alle anderen

Schatten von der Farbe der Sohlen.

Abgebaute Pfeiler und Mittel werden (unter

Bezeichnung der Zeit des Abbaues) rautenförmig
mit grauer Tusche schraffirt.

Bei Schürfen und Schächten ist die Teufe

(seiger oder flach) und bei letzteren der Name,

bei Querschlägen und Sohlenstrecken die Sohlen-
teufe, bei Oertern die Nummer derselben und der

Bauabtheilung beizusetzen und der Riß überhaupt
vollständig mit den Angaben über Fallen und

Mächtigkeit der Lagerstätten u. s. w., über in
Querschlägen durchfahrene Mulden und Sättel

u. s. w. zu versehen,

o) In den Profilen wird
Steinkohle schwarz,

Brandschiefer grau,

Eisenstein (unv andere Mineralien) hellroth,
Bohnerz desgleichen und punktirt,

Schieferthon hellblau,

Sandiger Schieferthon violett,

Sandstein gelblichroth,

Conglomerat gelblichroth mit dunkler Punktirung,

Kreidemergel, und zwar Grünsand hellgrün.

Pläner, (grauer und weißer Mergel) hellgelb,

Süßwasserbildung (Fließ, Grand rc.) weiß mit

schwarzen Punkten bezeichnet.

Die Schrift für s, b, v ist bei Gemeinden, Ort¬

schaften und Häusern liegende römische Druckschrift,

bei allen anderen Gegenständen Currentschrift.

Die Markscheiden bei verliehenen Geviertfeldern,

welche noch nicht verlochsteint sind, sind nur mit
schwachen Linien zu verzeichnen und nebst den sicher-

heitspfeilern erst nach erfolgter Verlochstemung, Auf¬

nahme der Lochsteine und rißlicher Feststellung der



Grenzen nach Maßgabe der beim Oberbergamte be¬
findlichen Farbentafel auszuziehen. Bei den Loch¬
steinen ist der Name der Zeche event, die Nummer

des Lochsteins, das Datum der Vermessung und das

Jahr der markscheiderischen Aufnahme zu vermerken.

Es ist dabei nach den Akten festzustellen, ob nicht

etwa die Lochsteine versetzt sind. Auch sind die Gren¬

zen der benachbarten Grubenfelder mit den etwa vor¬

handenen Lochsteinen aufzutragen, um etwaige Col-
lissionen ersehen zu können.

II. Für Verleihungsrisse.

Verleihungsrisse für die spätere Vermessung im

Maßstabe 1: 3200 stellen sämmtliche Wege, die ver¬

schiedenen Culturarten des Bodens, die Begrenzungen

der Culturparzellen durch Hecken, Zäune, Wehre :c.,
sowie den etwa vorhandenen Grubenbau in farbiger

Auszeichnung dar und sollen überhaupt ein möglichst
vollständiges Bild der Situation rc. bieten.

Bezeichnet werden:Gebäude durch graue Tusche und gleichen Schatten,
mit dem Hofraum spangrün (und Beimischung
von etwas gelb) überlegt;

Gebäude zum Bergbau oder andern technischen Zwecken
karminroth;Hutungen Hellspangrün mit etwas gelb;

Wiesen grasgrün;
Ackerland hellroth mit Beimischung von gelb;
Waldungen grau;
Gärten gelb mit Beimischung von roth in rauten¬

förmiger Schraffirung;
Wasserläufe und Behälter jeder Art himmelblausvent.

verwaschen;
Niederlagen von Mineralien grau getüpfelt;
Pferde-Eisenbahnen hellbraun;
Halden grau verwaschen;
Steinbrüchegrau nach innen verwaschen mit orange¬

farbenen Streifen;
Hecken, Zäune und Mauern außer durch die dafür

üblichen Zeichen durch einen grauen Tuschstrich.
Die Auszeichnung des vorhandenen Grubenbaues

und der Grubenfelder erfolgt nach den Vorschriften
des § 15 snb I.

Verlcihungsrisse im Maaßstabe 1: 6400 find in

schwarzer Manier anzufertigen und enthalten sämmt¬
liche Wege, Häuser, Wasserläufe und politische Gren¬

zen, überhaupt die zur Orientirung des Grubenfeldes
nöthigen Tagesgegenstände.

Die Grubenbaue und Felder werden nach den
Sud I. § 15 näher erläuterten Vorschriften verzeich¬

net und ist hiefür die beim Königlichen Oberbergamts
befindliche Farbentafel maßgebend.

Nachtragungen der Risse.

F. 16. Die ordentliche Nachtragung des Gru¬

benbildes ist über das ganze Grubengebäude bis zu

den dermaligen Orts- oder Betriebspunkten auszu¬
dehnen.

Finden sich Strecken verstürzt, verbrochen, ver¬
schlagen, resx. verkleidet, oder find Abbaue vor Auf¬

nahme der Vorrichiungsörter begonnen, oder Stellen,

an denen nachgetragen werden müßte, aus anderen

Ursachen unzugänglich, so ist dies auf dem Gruben¬
bilde ersichtlich zu machen und dem Revierbeamten

anzuzeigen. Haben Veränderungen der Situation

stattgefunden, z. B. durch Neubauten, Eisenbahnen,
Kanal- und Wege-Anlagen, bedeutende spalten,

Senkungen und Tagebrüche u. s. w., so muß darnach

die Situation vervollständigt werden, afr. Polizei-

Verordnung vom 31. Juli 1868.

§ 17. ' Die Reinschriften der Observationen wer¬

den bei Messungen auf in Betrieb stehenden Werken

in besondere, für die einzelnen Werke getrennt zu

führende Bücher genommen. Die Anschaffung solcher

Bücher liegt den Werken ob. Sie beruhen stets bei

dem Markscheider, welcher den letzten Auftrag erhal¬

ten hat. und gehen, sobald sich das Werk eines an¬

deren Markscheiders bedient, an diesen gegen Empfangs¬

bescheinigung über.

Die Theodolith-Messungen sind in ein besonderes

Observationsbuch einzutragen und darin die Coordi-
naten auf das allgemeine Kartennetz zu berechnen.

§ 18. Von anderweitigen Messungen, als:

a. Aufnahme von Fundpunkten w., überhaupt von

Operationen, welche bei Erwerbung von Berg-

werks-Eigenthum zur Sprache kommen;d. Messungenauf einzelnen verliehenen, obwohl
nicht in Betrieb stehenden Werken; endlich

c. Ermittelungen, welche mehrere Werke gleichzeitig
betreffen,

führt der Markscheider besondere zu trennende Obser-

vationsbücher, deren Beschaffung durch ihn selbst

erfolgt.

Geschäfts -Journal und Kalender.

§ 19. Der Markscheider ist verpflichtet:

g. ein Geschäfts-Journal zur Eintragung aller an

ihn gelangenden, seine Functionen betreffende

Schriftstücke, und

b. einen jährlich abzuschließenden Geschäfts-Kalen-

der über seine Beschäftigung an den einzelnen
Tagen

zuführen.
Regrstratur.

§ 20. Zur Erhaltung der Uebersicht und Ord¬

nung in den Geschäften hat der Markscheider eine

Registratur anzulegen und über die dazu gehörigen
Stücke ein Ausgabe-Journal zu führen, welches das

Datum der Versendung und Remission, sowie den

Namen desjenigen nachweist, von dem die Sendung

geschieht.

§21. Gehen Akten, Observationsbücher oder
Risse an einen anderen Markscheider über, so kann

der im Besitz Befindliche die Leitung des Uebergabe-

Geschäfts durch einen oberbergamtlichcn Commifsarius

(in der Regel den Oberbergamts-Markscheider) bean¬
tragen, trägt jedoch alsdann die Kosten. Er ist be¬

fugt, die persönliche Uebernahme und die Abfassung

einer Verhandlung darüber zu verlangen. Dem



anderen Markscheider stehen die gleichen Befugnisse zu.Lehrlinge.
§ 22. Jedem geprüften, mit Bestallung ver¬

sehenen und zur Ausübungder Praxis zugelassenen
Markscheider ist die Annahme von Lehrlingen gestattet.

Als Lehrlinge dürfen jedoch nur diejenigen Per¬
sonen angenommen werden, welche das in den Vor¬
schriften für die Prüfung der Markscheider vom 25.
Februar 1856, Z 1, geforderte Maaß theoretischer
Vorkenntnissebesitzen.

Auf Zeichner, welche nur zum Copiren und ähn¬
lichen mechanischen Geschäften gebraucht werden sollen,
findet diese Bestimmung keine Anwendung.

K 23. Die Arbeiten der Lehrlinge sind unter
den, Namen und unter der Verantwortlichkeitdes
Markscheiders auszuführen.

H 24. Im Uebrigen hat sich der Markscheider
nach den allgemeinen Vorschriften für die Markschei¬
der im Preußischen Staate vom 21. Dezember 1871
zu richten und finden bei Abweichungen und Nicht-
befolgungderselben, sowie der vorstehenden Instruk¬
tion die Bestimmungen des H 147 kub 1 der Gewerbe-
Ordnung vom 21. Juni 1869 Anwendung.

Dortmund, den 22. Juli 1872.
Königliches Ober-Berg-Amt.

Sicherheits-Polizek.
1208. In der Nacht vom 10. zum 11. Au¬

gust c. sind aus einer Wohnung zu M.-Gladbach
mittelst Einsteigens folgende Gegenständegestohlen
worden:

1) ein kupferner Theekessel, 2) ein Bügeleisen,
3) eine Feuerzange nebst Stocheisen, 4) ein brauner
Korb mit 3 Pfund Rindfleich, 5) zwei porzellanene
Schüsseln, 6) 2^ Pfund Butter, 7) eine roth und
weiß gestreichte Siamosenschürze, 8) eine blauleinene
Schürze, 9) ein Fensterputzleder, 10) ein Aufnahme¬
luch, II) eine porzellanene Terrine, 12) über ein
Dutzend porzellaneneTeller und 13) ein porzellanenes
Gemüsekümpchen.

Ich ersuche alle Diejenigen, welche über den
Verbleib der Gegenstände sowie über die Thäterschaft
Auskunftgeben können, hiervon mir oder der nächsten
Polizeibehörde Anzeige zu machen.

Düsseldorf, den 23. August 1872.
Der Ober-Procurator: von Guerard.

HSSH 1214. Inder Nacht vom 20. zum 21. v. Mts.
ist dem Fabrikarbeiter Peter Schäfer aus seinem Logis,
Cect. Xl. Nr. 129 zu Duisburg ein altes schwarz¬
ledernes Portemonnaie mit Stahlbügel nebst einem
Inhalte von 6 Silberthalern und ca. 10 Sgr. ge¬
stohlen worden.

Ich ersuche alle Diejenigen, welche über den Ver¬
bleib der gestohlenen Gegenstände, sowie über die

Thäterschaft Auskunft geben können, hiervon mir oder

der nächsten Polizei-Behörde Anzeige zu machen.
Wesel, den 2. September 1872.

Der Staatsanwalt.

«St».?. 1215. In der Nacht vom 9. auf den 10.
d. Mts. ist Hierselbst eine silberne Cylinderuhr ge¬
stohlen worden, welche besonders daran kenntlich ist,
daß unter dem Deckel auf der Kapsel ein Frauenkopf
und die Namen „Johann" oder „Jean Seifert" ge¬
zeichnet sind.

Wer über den Verbleib dieser Uhr oder den Dieb
Auskunft zu geben vermag, wolle mir oder der nächsten
Polizeibehörde hiervon Mittheilungmachen.

Düsseldorf, den 31. October 1872.
Der Untersuchungsrichter II.: Rübsahmen.

Personal Chronik.
«SSK- 1199. Wir haben den Dechanten Bruel zu
Geldern auf seinen Antrag von dem Amte als Kreis-
Schul-Jnspectordes ersten Bezirks des Kreises Geldern
vom 1. October c. ab entbunden und dem Pfarrer
Gietmann zu Stenden die Jnspection über sämmtliche
katholischenSchulen des Kreises Geldern übertragen.
««.??. 1217. Der ApothekerKerkhoff ist zum 1.
und der NvtariatsgehülfeMath. Troll zum'2. Bei¬
geordneten der Stadt Wevelinghoven auf eine 6jährige
Amtsdauer gewählt und von uns bestätigt worden.
«SS8. 1218. Der Gutsbesitzer Moritz Leimgardt
ist zum 1. Beigeordneten der Bürgermeisterei Borbeck
auf eine weitere 6jährige Amtsdauer ernannt worden.
ÄSSS- 1216. Die Wahl des Herrn Tillmann
Halthofer zu Süchteln zum III. Beigeordneten daselbst
auf 6jährige Amtsdauer ist bestätigt.
«StZO. 1202. Die Lehrer an der städtischenWai¬
senhaus- und der damit vereinigten Schule der städti¬
schen Anstalt für verlassene Kinder zu Elberfeld
Emil Ludwig Gotthold Becker und Emil Mooth sind
definitiv bestätigt worden.
«ASZZ. 1203/ Der Lehrer August Kremer ist pro¬
visorisch zum Lehrer an der 5. Klasse der Lambertus-
Knaben-Freischule Hierselbst ernannt worven.
STKT- 1204. Die Lehrerin Sophie Offer ist defi¬
nitiv zur Lehrerin an der kath. Elementar-Mädchen-
schule zu Nievenheim ernannt worden.
«SVH- 1205. Der Lehrer Friedrich Wilhelm Kösters
ist definitiv zum Lehrer an der 1. Knabenklasseder
kath. Elementarschule zu Laar ernannt worden.
SAK-A. 1206. Die Lehrerin Bert^a Alfes ist defi¬
nitiv zur Lehrerin an der katholischen Elementarschule
zu Kaarst ernannt worden.
«T5ZK. 1219. Der an der katholischenElementar¬
schule zu Hoven seither provisorisch angestellte Lehrer
Wilhelm Brocker ist definitiv ernannt.
«SKK. 1220. Der an der 10. katholischen Elemen¬
tarschule zu Crefeld seither provisorisch angestellte
Lehrer Norbert Kips ist definitiv ernannt.
«SKI- 1221. Der an der 12. katholischen Elemen¬
tarschule zu Crefeld seither provisorisch angestellte
Lehrer Johann Pontzen ist definitiv ernannt.
Z TS8- 1212. Ernannt sind.-

1) der Kreisrichterund Deputations-Dm^nt Mors¬
bach in Schwelm zum Kreisgerichts-Nath.



2) der Büreau-Assistent Wieser in Dortmund zum
Sekretair bei dem Kreisgericht in Lüdenscheid

mit der Function bei der Gerichts-Commission
in Altena.

3) der Bureau-Diätar von der Mörtel in Rees

zum Büreau-Assistenten bei dem K»eisgericht in
Dortmund.

Versetzt sind:

a. Rechtsanwalt und Notar, Justizrath Giessingin

Bromberg an das Kreisgericht zu Duisburg.

d. der Kreisrichter Gockel in Nieheim an das Kreis,

geeicht in Soest.

e. der Kreisrichter von Detten in Bünde an das

Kreis gericht in Hamm.

Der Kreisrichter Weigel in Hattingen und der
Bote und Executor Sand'sort in Broich sind vom

1. Dezember d. I. ab mit Pension in den Ruhestand

versetzt.
Der Auctions-Commissar Sonnenschein in Dort¬

mund ist aus der Funktion als Auctions-Commissar

bei dem Kreisgerichte zu Dortmund zum 1 Septem¬

ber d. I. auf seinen Antrag entlassen.
Der Gerichtsbote Voges in Duisburg ist in Folge

rechtskräftigen Strafurtheils seines Postens verlustig
geworden.

Hamm, den 31. August 1872.

Königliches Appellationsgericht. Hartmann.

Patente.
tSKS 1194. Dem Civil-Jngenieur Herrn R.Gott-

Heil zu Berlin ist unter dem 24. August d. I. ein
Patent

auf Vorrichtungen an Schnellpressen zum richtigen
Anlegen und Negistriren, sowie zum selbstthätigen

Ausrücken einzelner Konstruktionstheile, wie diesel-

bensdurch Zeichnung und Beschreibung nachgewiesen,

ohne Jemand in der Benujung bekannter Theile
zu beschränken,

aus drei Jahre, von jenem Tage an gerechnet, und

für den Umfang des preußischen Staats ertheilt
worden.

Redigirt im Büreau der Königlichen Regierung. — Düsseldorf, Hosbnchdruckerei von L? Boß u. Tonip.
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36. Stück dcö Amtsblattes der Kömglichen Regierung zu Düsseldm

Verordnungen n. Bekanntmachungen
der Provinzial Behörden.

«SStt l229. Des Königs Majestät haben zu

befehlen geruht, daß der Rheinische ProvinziaULand-
tog zur Erledigung von Geschäften auf den IS. Sep¬

tember d I. nach Düsseldorf einberufen werde.

Zum Landtags-Marschall haben Allerhöchsidieselben

den Königlichen Landrath a- D. Schloßhauptmann

von Benrath, Kammerherrn und Ritterhauptmann l

Rheinischen ritterbürtiaen Ritterschaft, Frecher
Naitz von Frentz Garrath, zu dessen Stellvertreter d

Königlichen Kammerherrn Freiherrn von Eepr Schrm

penburg und zu Allerhöchst Ihrem Commissarius d

Unterzeichneten Allergnädigst zu ernennen geruht.
Eoblenz, den 5. September 1872.

Der Ober-Präsident der Nheinprovinz:
v. Bardeleben.

Ausgegeben zu Tllsseltorf den 7. September 187S.

Stcdigirt im Bureau der Königlichen Regierung.— Düsseldorf, Hosbuchdruckerei von b. BrZ und tzvmp,
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